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Consularannalen ist, ebenso ist die genaue Datenangabe in der 
Continuatio eine Eigentümlichkeit der Consularannalen; ich 
schliesse daraus, dass wir hier ein Fragment derselben vor 
uns haben, es fragt sich nur, woher das Fragment stammt. 
Die Chronik selbst ist in Rom geschrieben, ebenso die erste 
Fortsetzung bis 451, der letzte Abschnitt dagegen, welcher, 
nicht mehr in annalistischer Form, sich mit der Geschichte 
des vandalischen Reichs in Afrika beschäftigt, jedenfalls in Kar­
thago entstanden. In dem fastenförmigen Abschnitt von 451 bis 
457 deutet eine Nachricht ebenfalls auf Karthago1), zum 
Jahre 452 heisst es aber: Iconica Marciani Imperatoris Ro­
mam ingressa III. Kal. Aprilis. Das ist eine Notiz, welche 
nur in einem römischen Consularannalenexemplar stehen konnte. 
Auch die meisten anderen Ereignisse, welche gemeldet wer­
den, fanden in Rom statt. So der Tod der Placidia zu 450, 
Aëtius’ und Boëtius’ Ermordung zu 454, dann die Ereignisse 
des Jahres 455; hier ist es namentlich entscheidend, dass der 
Ort der Ermordung Valentinians ‘ad duas lauros’ genannt 
wird, ohne Beifügung von ‘in campo Martio’, wie nach unserer 
Annahme die ravennatischen Annalen haben mussten. Im 
Ganzen finden wir das, was hier die Continuatio bietet, auch 
in den ravennatischen Annalen, meist sogar mit denselben 
Worten, aber einige Abweichungen zeigen sich doch: hier ist 
der Kaiser, der auf Valentinian III. folgt, mit vollem Namen 
Petromus Maximus, in den ravennatischen Ableitungen nur 
Maximus genannt. Namentlich bezeichnend sind hier die 
Worte ‘[Maximus] LXXII. die occisus per urbem tractus’. 
Das ist ein technischer Ausdruck, der sich häufig in ähnlichen 
Schriftstücken z. B. gerade in der römischen Stadtchronik 
der Sammlung von 354 findet2). Andere Dinge, welche die 
Ravennater Annalen meldeten, fehlen wiederum in diesem 
Fastenfragment. So meldeten jene zu 451 eine Himmels­
erscheinung, zu 452 die Eroberung von Aquileja durch die 
Hunen, beide Notizen fehlen, in der Continuatio. Sie sagt zum 
Jahre 455: ‘levatus in imperium Avitus’ und lässt die Be­
stimmung ‘in Galliis’ weg, welche alle Ableitungen der raven­
natischen Annalen geben. Die Continuatio ist also ein Frag­
ment römischer Consularannalen, welches wol noch in Rom 
der Chronik Prospers beigefügt ist. Die Notiz über die 
Ordination des karthagischen Bischofs Deogratias ist von dem 
dritten karthagischen Fortsetzer erst später beigefügt, der 
dann auch die Chronik selbst mit einigen auf Afrika bezüg­
lichen Notizen interpolirt hat.

1) Zum Jahre 454: Carthagine ordinatur episcopus Deogratias in 
basilica Fausti die Dominico VIII. Kal. Novembris. 2) Mommsen, 
Chronograph S. 648.
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